
Lieferant: 

Zurück an: 
Stadtwerke Velbert GmbH
Kettwiger Str. 2
42549 Velbert

Per E-Mail an netznutzung@stwvelbert.de 

Hiermit bestätigen wir, dass wir alle im Folgenden aufgeführten Kriterien erfüllen, die eine  
Anwendung der Schwachlast Konzessionsabgabe erlauben. 

1.    Das Schwachlasttarifzeitfenser entspricht dem Schwachlastzeitfenster der  
Stadtwerke Velbert GmbH, bzw. liegt innerhalb diesem.

2.    Schaltzeiten für Schwachlastregelung: 20:00 Uhr bis 06:00 Uhr täglich und sonntags  
zusätzlich von 06:00 Uhr bis 20:00 Uhr

3.    Bei unseren Schwachlasttarifen, die wir mit unseren Kunden vereinbaren, ist die  
Preisdifferenz zwischen Schwachlast- und sonstiger Lieferung größer als die  
entsprechende Konzessionsabgaben-Differenz. 

5.    Mit sämtlichen Kunden, die wir im Netz der Stadtwerke Velbert GmbH mit Schwachlast  
Konzessionsabgabe anmelden bzw. für die wir Änderungsmeldungen auf Schwachlast  
Konzessionsabgabe senden, haben wir einen Schwachlasttarif vereinbart.

Auf Anforderung des Netzbetreibers sind wir bereit alle zur Prüfung der Schwachlastkriterien  
notwendigen Unterlagen innerhalb eines Monats zur Verfügung zu stellen. 

Ebenfalls werden wir schriftlich anzeigen, wenn wir keinen Schwachlasttarif nach den oben  
genannten Voraussetzungen mehr anbieten. 

Sollten für bestimmte von uns belieferte Zählpunkte die Voraussetzungen für die Schwachlast  
Konzessionsabgabe nicht mehr gegeben sein, werden wir entsprechende Änderungsmeldungen  
senden. 

Datum:   Stempel/Unterschrift: 

Stadtwerke Velbert GmbH 
Kettwiger Straße 2 
D-42549 Velbert 
Telefon: 02051 988-0 
Telefax: 02051 988-439

Geschäftsführer: 
Stefan Freitag
Dr.-Ing. Kai-Uwe Dettmann
Aufsichtsratsvorsitzender: 
Shamail Arshad

Registergericht: 
Handelsregister Wuppertal, HRB 17801 
USt-IdNr.: DE 811209054 
E-Mail: info@stwvelbert.de
www.stadtwerke-velbert.de

ANTRAG AUF SCHWACHLASTREGELUNG
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